
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 45 (1929)

Heft: 40

Artikel: Form und Inhalt der Geschäftskorreskondenz

Autor: Krebs, Werner

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-582439

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-582439
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


478 3U»fft. ffltoetj. $aubto.-8ettmtß („SMfteiblatt") 9ft. 40

SBeäblenff, ben ©tôrungëbtenff, ben StaSfunftSbtenff, bte
Staroenbung beS Telephons in einzelnen Notfällen. @8

wäre gu münden, bag ber tedjntfdhe Sell blefeS nor»
gfiglidhen SBerbemittelS gugunffen be8 prattifdhen Stamen*
bungSteilS etwas gefürgt würbe, bann wirb bet gitm
etft feinen 3roe<! etfüden fönnen.

Sorm nti 3n|oltinr®fWflülotte|p*iiew.
)fu§ bcnt „Sdjroei^er. ©eioerbeïalenber" 1930. SBetlag ®üd)ler & (So.,

Bern. IßreiS in Seinroanb gr. 3.50, in lieber gr. 4.50.)

SUlit bem SBorte „©efdhäft" begegnet man jebe
überetnfunft, meldte im Berfehr mit anbetn über ba8
SJletn unb Sein gmtfdhen gwei ober mehreren ^etfonen
ober girmen münblldj ober fd^rifttid& befcfjloffen ober
getroffen wirb. efchäftSforrefponbeng" ift jeber
fd^riftlid^e Berfehr, meiner entroeber al8 Urlanbe ben
Stafäffug eineë ©cft^äfteS norbereitet ober begeugt ober
als notmenbige golge barauS^eroorge^t. £>iergu gehören
auch bie Berträge.

Um abffdEjttidhe ober unabgdhtlidfje Ortungen gu oer*
meiben, ift bte nachträgliche fc^riftlif^e Befunbung
einer münblidfjen übereinfunft, bie perfönlidfj ober
per Telephon getroffen mürbe, gu empfehlen, ba baS ge*
fdfjrlebene SBort in bleibenber gorm aufbewahrt roerben
fann.

Set fdhriftlidhe Stafdhlug eines ©efdjäfteS fann feinem
3mecfe, fpätere abffdhttidhe ober unabgdhtltdhe Errungen
ober barauS entffehenbe ©treitigfelten gu oermetben, nur
bann genägen, roenn folgenbe BorauSfefcungen er*
füllt merben: Seutlichfeit, Beffimmtheit beS SluS»

brudtS unb Bollffänbigfeit. Sie groge SRehrhett ber
Streitfälle unb ißrogeffe im @efdE)äftSoerfe^r entgeht auS
ber ungenögenben Beobachtung genannter BorauSfehungen.

Sie fäffiftlidhe Stöfaffung eines OefdEjäftS ift beut«
lieh unb beftimmt, menn ber ©inn beS ©efagten im
gangen unb eingelnen leine gmiefadhe Seutung gulägt,
unb menn ber StaSbrucf meber in Begleitung auf bie

eingelnen ißerfonen unb ©egengänbe, noch ber Bebtng*
ungen über baS, maS beabsichtigt mar unb gemeint iff,
leinen 3roeifel übrig lägt.

Sie fdjjriftttche Stöfaffung eines ©efdjäfts ift ooll«
ftänbig, menn baburch im oorauS aßen oorauSgufe*
henben gäden begegnet ift, melche bei ber fpätern SluS»

führung beS ©efdhäfts Ortungen hwoottufen fönnten.

Stager biefen notmenbigen Bebtngungen ffnb aber
noch weitere (Sigenfdjaften etner richtig abgefegten
fdjrifttichen überetnlunft gu nennen: Bor ädern m8g»
lichfte Rütge beS StaSbrucfS, worunter aderbingS bie

Bollffänbigfeit unb Beftimmtheit nicht leiben foden. SaS
beißt : bie ©efchäftSforrefponbeng fod geh ader übergüf*
ftgen Bh*afen, ©djilberungen, StaSfdhmücfungen, Rom»

ptimente u. bgl. enthalten unb geh auf bie begimmte
Behanblung beS belregenben ©efdjjäfteS befchränlen. 3m
gefänglichen Betlehr gibt man immer mehr ber Rlat«
gelt unb Rürge ben Borgug unb befdhränft geh auf bas
abfolut Botmenbige, ohne beShalb unhöflich gu fetn. Senn
3eit ig ©elb für ben ©dhretber mie für ben (Smpfänger.

©obann müffen Slnftanb unb $öfli<hfeit auch
In ber ©efdfjäftSforrefponbeng beobachtet werben. @8 ig
etn grober gehler, menn ©efdhäftsleute glauben, auch
im fdhriftlidhen Berfehr gehöre „auf einen groben Riol}
etn grober Seil", b. h- ein grober Brief möge un-
bebtngt mit einem noch gtöbern beantwortet wer«
ben. Sie groben Briefe gnb noch utehr als bte groben
BebenSarten etn 3eugniS unnobler ©effnnung unb man«
gelhafter (Srgtehung. SRan fod nicht immer fo reben, wie
einem „ber Schnabel gewadhfen ig" unb noch weniger

fo fdjjretben, mie man gufädig benlt. Sluf leben gad ant*
morte man auf einen groben Brief nicht fofort, fonbetn
fdfjlafe etn ober mehrere 3Rate barüber, bis ber gerechte

3orn über et littene llnbid ober oerfürgteS Bedljt gdh ab»

gelühlt hat- 3Ran bebenle gets, bag baS g e f «h r i e b e n e

SBort haften bleibt, baS gefprodhene aber eher oom SBlnbe
oerroeht roitb. (Sine grobe Antwort wirb ben ©önber
beS groben Briefes nidht belehren ober etnfchüdhtern.
ßatte biefer überlegte ©rfinbe für fein unüberlegtes
fianbeln, fo wirb et butch fad^lidge unb entfehieben,
aber angänbig abgefagte SBiberlegung eher
äbergeugt merben tonnen. Çanbelt er aber auS BoS*
heit, Belb ober ßag, bann beroetg ihm bie (Srregung
beS StatroortfdhreiberS, mie gehet fein giftiger ?ßfcil ge*

troffen hat, unb er freut gdh baröber. (Segen ©ift im
perfönltchen unb gefdhäftlidhen Bettehr gibt eS lein ®e*
gengift. SRan heilt eS nicht burdh neue ®ifte, fonbern
mac|t bie ©adhe immer nur fdhlimmer. ©hwnljafter ig
eS, etnen groben Brief mit Beradjtung bem Bapterforb
gu äberliefern, als gu neuem ©trett Stalag gu geben.

Sticht nur fär ben ©dhretber etner ©efdhäffSforte*
fponbeng, fonbetn auch für ben Smpfänger gelten
gemiffe Siegeln. Sludh menn man täglich etn Sufcenb
ober hunbert Briefe empfängt, ift eS notroenbig, folche

richtig gu lefen, beoor ge tn irgenbweldher gorm er*

lebigt merben. Senn auch burdh baS ungenaue ober un«

richtige £efen entgehen leicht untiebfame SRigoerffäabntffe
unb Sifferengen mit Sleferanten ober Runben.

Slbgefehen oon ben fdjon ermähnten groben Briefen
empgehlt eS gdh ferner, einlangenbe ©efdhäftsbrtefe fo
rafdh als möglich P beantworten. Sann bieS nidht
fofort gefdhehen, metl g. B. noch SluSlunft abge*
mattet werben mug, fo ig eine Smpfangsbegätigung
burdh Bagtarte ratfam.

Sin befonbereS Sapitel ber ©efdhäftSlorrefponbeng
gnb bie SB erbebriefe, mit welchen ein ©efdhäftSmann
baSfelbe begmeät wie mit ber Stetlame, ben Qnferaten
ober Bfalaten. @r mid neue ftunben burdh petfönlidhe
Slbreffe gemtnnen unb bie alten an feine girma erinnern-
Set SBetbebrief lommt immer mehr in ©ebraudh, ba

man beobachtet, bag adgemein gehaltene Srudfadhen oon
ben (Smpfängern nidht ober ungenägenb beachtet merben.
©efchloffene unb mit perfönllcher Slbreffe oerfehene, in*
haltlidh unb tedhnifdj ffott ausgeführte Brtefe lönnen eh«ï

barauf redhnen, oom (Smpfänger gelefen unb beachtet gn

merben. Sie Stafaffung unb äuSgattung mug aber mit
befonberer Sorgfalt erfolgen, fo bag er gdh oon einem

gewöhnlichen eingelnen Briefe laumunterfdheibet. ©te feilten
beShalb g. B. in ©dhretbmafdhlnenfdhrift gebruett ober fong
oeroielfältigt, aber bte Slbreffe beS (SmpfängerS unb bte

Unterffhrift fodten tm Briefe felbff mit ber ©dhreibma'
fdhlne eingefe^t merben. ©oldhe 9jlaffen=SBerbebrtefe er*

forbern aderbingS mehr Slrbeit unb mehr Rogen für bte

$etgedung unb Betfenbung als etn gewöhnliches 3t''
lular, baS mit „P. P." als Statebe gebrudtt unb oon

ber Bog abgegempelt wirb; aber biefer SRehraufwanb
bürfte gdh oft lohnen.

SBenn ein ©efdfjäftSmann mit nur lotaler Runbfdhaff
gdh neu etabliert ober feinen SBohnort oerlegt, fann aum
eine furg gehaltene unb höbfdh gebruefte ©efdEjäft^'
farte in Ruoert burdh Bertragung tn ber Slachbarfdhaff
einen SBerbebrtef ober eta Qnferat im Sofalblatt etfehef-

Sie Bedhnung ober gaftura gehört auch g^
©efdhäftSfortefponbeng. Sie eigene gaftur an be"
Runben mug oon ädern übetgüfggen Beiwerf entlang
roerben unb fod nur baS Slotroenbige enthalten : Slbrefr
beS BerfenbetS unb beS SmpfängerS, BergetdjntS uno

Saturn ber gelieferten SBaren mit Quantum, Slnhed®'
preis unb ©efamtpreis, Slngabe ber 3ahtangëfrig
adfädigem ©fonto bei Bargaljlung, griff für adfäß'0^
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Weckdienst, den Störungsdienst, den Auskunftsdienst, die
Anwendung des Telephons in einzelnen Notfällen. Es
wäre zu wünschen, daß der technische Teil dieses vor-
züglichen Werbemittels zugunsten des praktischen Anwen-
dungsteils etwas gekürzt würde, dann wird der Film
erst seinen Zweck erfüllen können.

Zum »d Inhalt dir TeWslskMklMdeiiz,
(Aus dem „Schweizer. Gewerbekalender" 1930. Verlag Büchler â Co.,

Bern. Preis in Leinwand Fr. 3.5V, in Leder Fr. 4.5V.)

Mit dem Worte „Geschäft" bezeichnet man jede
Übereinkunft, welche im Verkehr mit andern über das
Mein und Dein zwischen zwei oder mehreren Personen
oder Firmen mündlich oder schriftlich beschlossen oder
getroffen wird. ..Geschäftskorrespondenz" ist jeder
schriftliche Verkehr, welcher entweder als Urkunde den
Abschluß eines Geschäftes vorbereitet oder bezeugt oder
als notwendige Folge daraus.hervorgeht. Hierzu gehören
auch die Verträge.

Um absichtliche oder unabsichtliche Irrungen zu ver-
meiden, ist die nachträgliche schriftliche Bekundung
einer mündlichen Übereinkunft, die persönlich oder
ver Telephon getroffen wurde, zu empfehlen, da das ge»

schriebene Wort in bleibender Form aufbewahrt werden
kann.

Der schriftliche Abschluß eines Geschäftes kann seinem
Zwecke, spätere absichtliche oder unabsichtliche Irrungen
oder daraus entstehende Streitigkeiten zu vermeiden, nur
dann genügen, wenn folgende Voraussetzungen er-
füllt werden: Deutlichkeit, Bestimmtheit des Aus-
drucks und Vollstän dig keit. Die große Mehrheit der
Streitfälle und Prozesse im Geschäftsverkehr entsteht aus
der ungenügenden Beobachtung genannter Boraussetzungen.

Die schriftliche Abfassung eines Geschäfts ist deut«
lich und bestimmt, wenn der Sinn des Gesagten im
ganzen und einzelnen keine zwiefache Deutung zuläßt,
und wenn der Ausdruck weder in Beziehung auf die

einzelnen Personen und Gegenstände, noch der Beding-
ungen über das, was beabsichtigt war und gemeint ist,
keinen Zweifel übrig läßt.

Die schriftliche Abfassung eines Geschäfts ist voll-
ständig, wenn dadurch im voraus allen vorauszuse-
henden Fällen begegnet ist, welche bei der spätern Aus-
führung des Geschäfts Irrungen hervorrufen könnten.

Außer diesen notwendigen Bedingungen sind aber
noch weitere Eigenschaften einer richtig abgefaßten
schriftlichen Übereinkunft zu nennen: Vor allem mög-
lichste Kürze des Ausdrucks, worunter allerdings die

Vollständigkeit und Bestimmtheit nicht leiden sollen. Das
beißt: die Geschäftskorrespondenz soll sich aller überflüs-
stgen Phrasen, Schilderungen, Ausschmückungen, Kom-
plimente u. dgl. enthalten und sich auf die bestimmte
Behandlung des betreffenden Geschäftes beschränken. Im
geschäftlichen Verkehr gibt man immer mehr der Klar-
hett und Kürze den Vorzug und beschränkt sich auf das
absolut Notwendige, ohne deshalb unhöflich zu sein. Denn
Zeit ist Geld für den Schreiber wie für den Empfänger.

Sodann müssen Anstand und Höflichkeit auch
in der Geschäftskorrespondenz beobachtet werden. Es ist
ein grober Fehler, wenn Geschäftsleute glauben, auch
im schriftlichen Verkehr gehöre „auf einen groben Klotz
ein grober Keil", d. h. ein grober Brief müsse un-
bedingt mit einem noch gröbern beantwortet wer-
den. Die groben Briefe find noch mehr als die groben
Redensarten ein Zeugnis unnobler Gesinnung und man-
gelhafter Erziehung. Man soll nicht immer so reden, wie
einem „der Schnabel gewachsen ist" und noch weniger

so schreiben, wie man zufällig denkt. Auf jeden Fall ant-
worte man auf einen groben Brief nicht sofort, sondern
schlafe ein oder mehrere Male darüber, bis der gerechte

Zorn über erlittene Unbill oder verkürztes Recht sich ab-
gekühlt hat. Man bedenke stets, daß das g e schr i e b e ne
Wort haften bleibt, das gesprochene aber eher vom Winde
verweht wird. Eine grobe Antwort wird den Sünder
des groben Briefes nicht bekehren oder einschüchtern.
Hatte dieser überlegte Gründe für sein unüberlegtes
Handeln, so wird er durch sachliche und entschieden,
aber anständig abgefaßte Widerlegung eher
überzeugt werden können. Handelt er aber aus Bos-
heit, Neid oder Haß, dann beweist ihm die Erregung
des Antwortschreibers, wie sicher sein giftiger Pfeil ge-

troffen hat, und er freut sich darüber. Gegen Gift im
persönlichen und geschäftlichen Verkehr gibt es kein Ge-
gengift. Man heilt es nicht durch neue Gifte, sondern
macht die Sache immer nur schlimmer. Ehrenhafter ist
es, einen groben Brief mit Verachtung dem Papterkorb
zu überliefern, als zu neuem Streit Anlaß zu geben.

Nicht nur für den Schreiber einer Geschäftskorre-
spondenz, sondern auch für den Empfänger gelten
gewisse Regeln. Auch wenn man täglich ein Dutzend
oder hundert Briefe empfängt, ist es notwendig, solche

richtig zu lesen, bevor sie in irgendwelcher Form er-
ledigt werden. Denn auch durch das ungenaue oder un-
richtige Lesen entstehen leicht unliebsame Mißverständnisse
und Differenzen mit Lieferanten oder Kunden.

Abgesehen von den schon erwähnten groben Briefen
empfiehlt es sich ferner, einlangende Geschäftsbriefe so
rasch als möglich zu beantworten. Kann dies nicht
sofort geschehen, weil z. B. noch eine Auskunft abge-
wartet werden muß. so ist eine Empfangsbestätigung
durch Postkarte ratsam.

Ein besonderes Kapitel der Geschäftskorrespondenz
find die Werbebriefe, mit welchen ein Geschäftsmann
dasselbe bezweckt wie mit der Reklame, den Inseraten
oder Plakaten. Er will neue Kunden durch persönliche
Adresse gewinnen und die alten an seine Firma erinnern.
Der Werbebrtef kommt immer mehr in Gebrauch, da

man beobachtet, daß allgemein gehaltene Drucksachen von
den Empfängern nicht oder ungenügend beachtet werden.
Geschlossene und mit persönlicher Adresse versehene, in-
haltlich und technisch flott ausgeführte Briefe können eher

darauf rechnen, vom Empfänger gelesen und beachtet zu
werden. Die Abfassung und Ausstattung muß aber mit
besonderer Sorgfalt erfolgen, so daß er sich von einem

gewöhnlichen einzelnen Briefe kaum unterscheidet. Sie sollten
deshalb z. B. in Schretbmaschtnenschrift gedruckt oder sonst

vervielfältigt, aber die Adresse des Empfängers und die

Unterschrift sollten im Briefe selbst mit der Schretbma-
schine eingesetzt werden. Solche Maflen-Werbebrtefe er-

fordern allerdings mehr Arbeit und mehr Kosten für die

Herstellung und Versendung als ein gewöhnliches Zir-
kular, das mit als Anrede gedruckt und von
der Post abgestempelt wird; aber dieser Mehrauswand
dürfte sich oft lohnen.

Wenn à Geschäftsmann mit nur lokaler Kundschast
sich neu etabliert oder seinen Wohnort verlegt, kann auÄ
eine kurz gehaltene und hübsch gedruckte Geschäfts
karte in Kuvert durch Vertagung in der Nachbarschaft
einen Werbebrtef oder ew Inserat im Lokalblatt ersetzet

Die Rechnung oder Faktura gehört auch ZN<

Geschäftskorrespondenz. Die eigene Faktur an den
Kunden muß von allem überflüssigen Beiwerk entlast^
werden und soll nur das Notwendige enthalten: Adresse

des Versenders und des Empfängers, Verzeichnis und

Datum der gelieferten Waren mit Quantum, Einheit»'
preis und Gesamtpreis, Angabe der Zahlungsfrist un»

allfälligem Skonto bei Barzahlung, Frist für anfällt
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iHeîlamationen roegen gtrtum bet ©enbung ober Slltß«
technurcg. Auch fût biefe gormulare empfiehlt ftd) eine
gefäßige AuSftatiung auf gutem papier, Qebe abgefanbte
gaîiur faßte f opiert uitb bte Kopie tu etnem befonbern
Çefte ober Drbner auf&eroahrt »erben.

Bon ber fremben gaïtur beS ßieferanten gilt
oos attemfotgenbe Sieget : ©te muß fofort nach Empfang
aufmerîfam gelefen unb auf i^te fftichtigfeit mit ber ®e-
fießintg ober empfangenen ©enbung geprüft roerben, öa«

mit aßfäüige Irrtümer redjtjelttg abgellärt merben. Ber«
Jögerung fann fdjroerrotegenbe folgen ijaben.

Qeber ®efd)äft8brtef unb jebe gaftur müffen nach
Dbltgationenrecht non einem im ÇanbelSïegtfter ehtgc«
tragenen ©ef<häft§mann »ährenb je^n fahren forgfältig
aufbewahrt roerben. ®amit jeber Brief febergett leidet
unb rafd) aufgefunben merben farm, empfiehlt ftcf) bte

Anroenbung son Brieforbnern, in meiere jeber em>

pfangene Brief in alphabetifdjer ^Reihenfolge öe§ Stb=

fenberS nebfi bem auf lofem Statt fopterten baju gehö«
tigen eigenen Briefe als Aniroort beifammen behalten
»erben fönnen.

Sttandjer Sefer, ber bereits etne gute Drbnung in
fetner ®efd>äftgfonefponbenj eingeführt hat, mirb siel«
leicht benfen, alt btefe fHäte unb Regeln feien „felbfioes--
ftänbltdj". Um fo beffer! 2Bir mürben unS freuen, roenn
bteS bei alten ßefern roirfltch ber galt märe!

SBerner Krebs.

Uolkswirtscbaft.
»unbeSantt für guDnßrte, ©enterbe unb Arbeit.

Am 1. Januar 1930 tritt ber BunbeSbefchluß som
21. guni 1929 über bie Bereinigung ber Abteilung
für Qnbuftrte unb ©eroerbe unb bei eibgenöfftfdsen Ar«
beitSamteS in Kraft. Bon biefem Qeitpunft hhtroeg be«

fteben biefe beiben AmtSfteflen als foldje nicht mehr,
bitten stelmehr eine etnjige Abteilung beê etbgenöffifdjen
BoUgroirtfdjaftSbepartementS. ®tefe führt ben Flamen
»BunbeSamt für Qnbufirte, ©eroerbe unb SCrbeit" unb
fleht unter Seitung beS ®ire!totS beS bisherigen etbge«
uôffifdhen Arbeitsamtes, gürfpred)er £>. fßfifter.

Hussteiiungswesen.
©(hwetjerifche AuSfteßung tn gütich 1938. ®te

bn grühjahr biefeS gaöreS unter bem Botfig son ©tabt«
Präfibent ®r. Klöti (3ürich) fonftituierte ©iublenïom<
miff ton hat nach güglungnahme mit Bertretern ber ßanb«
mirtfdhaft, beS ©eroerbeS unb ber gnbufitle unb nach
^tigehenber Prüfung aller Berhättntffe befchloffen, im
Pommer 1933 tn 3Urtd^ etne fdjroeijerifche Ausfiel«
Jung ju seranfialten, bte nach neuen DrganifationSgrunb«
lägen burdjgeführt roerben foil.

®te AuSfteflung mirb baS neue Schaffen unb bie
Peuefte ©ntroidlung sor altem In ber ßanbroirtfdjaft
"üb im ©eroerbe jur ®arfteflung bringen. ®aS Dr«
BanifationSprogramm, baS gegenroärtig ausgearbeitet mirb,
i°H ben tntereffterten Begötben unb SBrctfdjaftSïteifen
mögtichft balb jur Kenntnis gebracht roerben.

Uerbaiutewmi.
©thwetjerifeger SSerlbunb. ®er Borftanb beS ©djroet«

Wehen SBerfbunbeS roühlte als ©efretär Architelt
it ei ff tn 3üridh, nnb oerhanbelte über bie SUiit«

mbeit beS BunbeS an ber BolfSfunfiauSftettung im Sfahre
233 in Bern.

Cotentafel.
f grig ®ubaä}*2:teu6erg, alt ©egretttetmetfter in

Bern, ftarb am 21. ®ejember im Aiter son 63 hagren.

t ©otilieö ©flnronger'iRüegg. ©djreinermeifter in
Sfirtdj, fiarb am 22. ®ejember im Alter son 62 fahren.

gfteratttf«
Drgantfatfcm unö Buchführnng in gnftaüationSge»

f (haften nnö nerwanbten Betrieben. Bon Dt to
©chinje. Blerte neubearbeitete Auft, ßetpjig 1930.
®r. SRaj gânecfe BerlagSbuchhonblung. i]3retS:
Sîm. 7.20.

Auch bie neue Auftage biefeS beroährten SBetfeS ift
roteberum aus ber ißtafis heraus geboren. ®er Ber«
faffer hat babei fetne »eiteren ©rfahrungen oerroertet,
fobaß bie ®arftetlung auSführtidher unb grünbttcher ge«
roorber. ift. ®er fßraftifer roirb auch fühlen, baß ber
Berfaffer atteS roaS er fchretbt, fojufagen am eigenen Seibe

ausprobiert hat- ®u8 bem reichen Qnhatt beS BudjeS
feten nur bie Kapitelfiberfchriften furj aufgejäijlt:

®er ©infauf — ®ie ßageroerroaltung — ®aS ßohn«
roefen — ®aS AbrechnungSroefen ber gnfiaüationen
(Bauten) — ®aS AbrechnungSroefen ber Beifäufe ohne
SRontage — ®te 9Berfftatt — ®te Buchhaltung — ®er
ßaben — ®te Unfoften — SBerbung unb Berfauf —
©tattfiif — iüebenbetriebe — Begiftsaiur — ©teuern —
Anpaffung biefer Drganifation an nerroanbte Betriebe
— Betriebenes.

3ahlreiche 3Jîufter son ©efchüftSbüchern unb fonftigen
Borbruden erleichtern baS BerftäubniS beS ®ejteS. ®aS
Buch bringt etne güße non Anregungen, fobaß eS nte«
manb ohne 9lu|en au§ ber §anb legen roirb, ber ftd)
mit Drganifation ober Buchführung tn gnftaßationSge«
fchüften ober ähnlichen Betrieben ju befaffen hat.

AtS »Blann Her beiben $ole" roirb tn ben Ber«
einigten Staaten Kommanbant Bqrb bezeichnet, ber am
9. 3Jlai 1926 ben ïtorbpol unb am serfloffenen 29. 9lo«
nember ben ©übpol überflog. ®ie „3ärcöer 3ßuftrierte"
hat fid) baS Becht gcßchert, als einjige fch»eijerifdhe 3et=
tung bas Bilbermaterial son biefer ßuftretfe nach bem
©übpol »eröffentltdjen ju bürfen unb bringt tn ber
-Jiummet som 27. ®ejember bie legten intereffanten authen»
tif^en Aufnahmen. ®aju fdjrteb Benée ©oujp einen
feffelnben 2>)çt, ber als tntereffanter Beitrag jur ©tobe«

rung beS ©übpolS ju beroerten ift. Born übrigen gn«
halt mag hter ©rroähnung ftnben ber jeitgemäße Auffag
über bie Schönheit ber Sechntï, bie retdhißuftrierte
Abhanblung über baS grauenibeal im SDBanbel ber 3^ten.
®ie ftetS aftueße, im Berlag ©onjett & Çuber, 3örtd&,
erfegetnenbe „3ürc|er gflnftrterte" îoftet im BierteljahreS«
abonnement nur gr. 3.30.

„SSeßetmannS äRonatShcfte" bringen ihrer fiatt«
lid&en ©emetnbe son ßefetn aßmonatlich etne son fo
ftchetem ©efchmaet beflimmte AuSroahl literarifchen unb
bilbnerifch«tünßlerifchen Schaffens, baß bie ©emetnbe
längft ntdht mehr mit bem tnbifferenten Begriff „ßefer"
bejetdjnet roerben ïann. @S ftnb greunbe biefer Kultur«
tenue geroorben, bie, ohne lehrhaft ju fetn, bodj aflmonat«
lieh immer roieber bte ®ür einer ober ber anberen Sßlalet«
ober Bilbhauerroerfßatt auffdhließt, bie Intimere Befannt«
fchaft etneS ©djriftfteflerS sermittelt unb fo auch faß
perfönliche Bejtehungen fdhafft, bie oft baS SBer! beS

KünßlerS bem ©djauenben, bem ßefenben erß näher
bringen.

Ünfere ßefer genießen ben Borjug, auf ©runb einer
Bereinbarung mit bem Betlag gegen ©infenbung eines
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Reklamationen wegen Irrtum der Sendung oder Miß-
rechnung. Auch für diese Formulare empfiehlt sich eine
gefällige Ausstattung auf gutem Papier. Jede abgesandte
Faktur sollte kopiert und die Kopie in einem besondern
Hefte oder Ordner aufbewahrt werden.

Von der fremden Faktur des Lieferanten gilt
vor allem folgende Regel: Sie muß sofort nach Empfang
aufmerksam gelesen und auf ihre Richtigkeit mit der Be-
stellang oder empfangenen Sendung geprüft werden, da-
mit allfällige Irrtümer rechtzeitig abgeklärt werden. Ver-
zögerung kann schwerwiegende Folgen haben.

Jeder Geschäftsbrief und jede Faktur müssen nach
Obligationenrecht von einem im Handelsregister einge-
tragenen Geschäftsmann während zehn Jahren sorgfältig
aufbewahrt werden. Damit jeder Brief jederzeit leicht
und rasch aufgefunden werden kann, empfiehlt sich die
Anwendung von Briefordnern, in welche jeder em-
Pfangene Brief in alphabetischer Reihenfolge des Ab-
senders nebst dem auf losem Blatt kopierten dazu gehö-
rigen eigenen Briefe als Antwort beisammen behalten
Werden können.

Mancher Leser, der bereits eine gute Ordnung in
setner Geschäftskorrespondenz eingeführt hat, wird viel-
leicht denken, all diese Räte und Regeln seien „selbstvev-
ständlich". Um so besser! Wir würden uns freuen, wenn
dies bei allen Lesern wirklich der Fall wäre!

Werner Krebs.

VMMrkckä
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit.

Am 1. Januar 1930 tritt der Bundesbeschluß vom
21. Juni 1929 über die Vereinigung der Abteilung
für Industrie und Gewerbe und des eidgenössischen Ar«
beitsamtes in Kraft. Von diesem Zeitpunkt hinweg be-
stehen diese beiden Amtsstellen als solche nicht mehr,
bilden vielmehr eine einzige Abteilung des eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartemenls. Diese führt den Namen
»Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit" und
steht unter Leitung des Direktors des bisherigen eidge-
klassischen Arbeitsamtes, Fürsprecher H. Pfifter.

»imtellungzmzen.
Schweizerische Ausstellung in Zürich 1933. Die

km Frühjahr dieses Jahres unter dem Vorsitz von Stadt-
Präsident Dr. Klöti (Zürich) konstituierte Studienkom-
knissiori hat nach Fühlungnahme mit Vertretern der Land-
wirtschaft, des Gewerbes und der Industrie und nach
eingehender Prüfung aller Verhältnisse beschlossen, im
Sommer 1933 in Zürich eine schweizerische Ausfiel-
mng zu veranstalten, die nach neuen Organisationsgrund-
mtzen durchgeführt werden soll.

Die Ausstellung wird das neue Schaffen und die
peueste Entwicklung vor allem in der Landwirtschaft
kknd im Gewerbe zur Darstellung bringen. Das Or-
jwnisationsprogramm, das gegenwärtig ausgearbeitet wird,
mll den interessierten Behörden und Wirtschaftskrisen
Wöglichst bald zur Kenntnis gebracht werden.

ilîlbanOîMîe».
Schweizerischer Werkbund. Der Vorstand des Schwei-

Mischen Werkbundes wählte als Sekretär Architekt
Streifs in Zürich, und verhandelte über die Mit-
?kbeit des Bundes an der Volkskunstausstellung im Jahre
^33 in Bern.

TotentKfel.
î Fritz Dubach-Treuverg, alt Schreinermetster in

Bern, starb am 21. Dezember im Alter von 63 Jahren.
P Gottlieb Ellwanger-RSegg Schreiuermeister in

Zürich, starb am 22. Dezember im Alter von 62 Jahren.

LitermKT.
Organisation und Buchführung in Jnstallationsge-

schäften und verwandten Betrieben. Von Otto
Schinze. Vierte neubearbeitete Aufl. Leipzig 1930.
Dr. Max Jänecke Verlagsbuchhandlung. Preis:
Rm. 7.20.

Auch die neue Auflage dieses bewährten Werkes ist
wiederum aus der Praxis heraus geboren. Der Ver-
sasser hat dabei seine wetteren Erfahrungen verwertet,
sodaß die Darstellung ausführlicher und gründlicher ge-
worden ist Der Praktiker wird auch fühlen, daß der
Verfasser alles was er schreibt, sozusagen am eigenen Leibe
ausprobiert hat. Aus dem reichen Inhalt des Buches
seien nur die Kapitelüberschriften kurz aufgezählt:

Der Einkauf — Die Lagerverwaltung — Das Lohn-
wesen — Das Abrechnungswesen der Installationen
(Bauten) — Das Abrechnungswesen der Verkäufe ohne
Montage — Die Werkstatt — Die Buchhaltung — Der
Laden — Die Unkosten — Werbung und Verkauf —
Statistik — Nebenbetriebe — Registratur — Steuern —
Anpassung dieser Organisation an verwandte Betriebe
— Verschiedenes.

Zahlreiche Muster von Geschäftsbüchern und sonstigen
Vordrucken erleichtern das Verständnis des Textes. Das
Buch bringt eine Fülle von Anregungen, sodaß es nie-
mand ohne Nutzen, ans des Hand legen wird, der sich
mit Organisation oder Buchführung in Jnstallationsge-
schäften oder ähnlichen Betrieben zu befassen hat.

Ais „Mann der beiden Pole" wird in den Ver-
einigten Staaten Kommandant Byrd bezeichnet, der am
9. Mai 1926 den Nordpol und am verflossenen 29. No-
vember den Südpol überflog. Die „Zürcher Illustrierte"
hat sich das Recht gesichert, als einzige schweizerische Zei-
tung das Bildermaterial von dieser Lustreise nach dem
Südpol veröffentlichen zu dürfen und bringt in der
Nummer vom 27. Dezember die letzten interessanten authen-
tischen Aufnahmen. Dazu schrieb Reuse Gouzy einen
fesselnden Text, der als interessanter Beitrag zur Grobe-
rung des Südpols zu bewerten ist. Vom übrigen In-
halt mag hier Erwähnung finden der zeitgemäße Aufsatz
über die Schönheit der Technik, die reichillustrterte
Abhandlung über das Frauenideal im Wandel der Zeiten.
Die stets aktuelle, im Verlag Conzett à Huber, Zürich,
erscheinende „Zürcher Illustrierte" kostet im Vierteljahres-
abonnement nur Fr. 3.30.

„WestermannS Monatshefte" bringen ihrer statt-
lichen Gemeinde von Lesern allmonatlich eine von so

sicherem Geschmack bestimmte Auswahl literarischen und
bildnerisch-künstlerischen Schaffens, daß die Gemeinde
längst nicht mehr mit dem indifferenten Begriff „Leser"
bezeichnet werden kann. Es sind Freunde dieser Kultur-
revve geworden, die, ohne lehrhaft zu sein, doch allmonat-
lich immer wieder die Tür einer oder der anderen Maler-
oder Bildhauerwerkstatt aufschließt, die intimere Bekannt-
schaft eines Schriftstellers vermittelt und so auch fast
persönliche Beziehungen schafft, die oft das Werk des
Künstlers dem Schauenden, dem Lesenden erst näher
bringen.

Unsere Leser genießen den Vorzug, auf Grund einer
Vereinbarung mit dem Verlag gegen Einsendung eines
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